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Jnferate für den Courier werden anVierteljährlicher Abonnements Preis 0 re hfür Halle und unſere unmittelbaren u Jn Le p z r V dzrAbnehmer: 20 Sgr. Durch die reſp. Bu hand ung von H. Ki er,O Univerſitätsſtraße, Gewandhaus No. 4.
Poſt Auftalten überall nur

22 Sgr.

Halliſche
für Stadt

Jn Magdeburg in der Creutz-
ſchen Buchbandlung, Breite-

weg No. 156.,

Zeitung
nnd Land.

Jn der Expedition des Couriers. Unter Verantwortlichkeit der Verlags Expedition
mitherausgegeben von Dr. Schadeberg.

Die für den Courier beſtimmten Mittheilungen Sendungen c. bittet man, wie bisher, an die Expedition des Couriers
bei Schwetſchke) zu richten.
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Nr. 92. Halle, Dienstag den 22. April 1845.
Hierzu eine Beilage.
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Deutſchland.
Merſeburg, den 19. März 1845.

(Offizielle Mittheilung.)
Jn der heutigen Vormittags-Sitzung wurde der geſtern

unterbrochene Vortrag uüber mehrere eingegangene Petitionen
wegen größerer Vertretung der Städte und Landgemeinden
auf den Provinziallandtagen u. ſ. w. fortgeſetzt, ſo weit ſolche
nicht ſchon durch die geſtrige Plenarſitzung ihre Erledigung
gefunden haben.

Mehrere dieſer Petitionen führen nehmlich an:
daß der F. 47. der Allerhöchſten Verordnung wegen An-
ordnung der Provinzial-Stände in der Provinz Sachſen
vom 27. März 1824. (Geſetz- Sammlung d. a. 1824. S. 70.)
den Ständen die Berechtigung zugeſtehe, in allen den
Fallen, in welchen das Jntereſſe der Stande gegen einan-
der geſchieden, eine Sonderung in Theile ſtattfinden zu
laſſen ſobald *tel der Stimmen eines Standes, welcher
ſich durch einen Beſchluß der Mehrheit verletzt glaube,
darauf dringen, daß aber die Landtags-Abſchiede auf die
im Jahre 1843 in den Provinzen Poſen und Schleſien
und in der Rheinprovinz gehaltenen Landtage dieſe Be-
rechtigung inſofern beſchränkt hätten, als nach ſelbigen die
Sonderung in Theile nicht von der Scheidung der Jn-
tereſſen, ſondern von der Verletzung eines ſchon beſtehen-
den Rechts abhängig gemacht werde; daß nach der in den
gedachten Landtagsabſchieden enthaltenen Jnterpretation
dieſer Geſetzesſtelle Bitten nicht mehr zur Kenntniß Sr.
Majeſtät des Königs gebracht werden könnten und ſollten,
wenn guch die Jntereſſen der verſchiedenen Stande dabei
geſchieden waren, ſobald ſie nicht durch die geſetzliche Stim-
menmehrheit von Zwei Drittheilen der ganzen Stande-
Verſammlung befuürwortet werden.

Dieſe, ihrer Anſicht nach, dem Wortlaut und dem Sinne
des Geſetzes widerſprechende Auslegung des mehrgedachten
Paragraphen halten daher die Petenten fur eine Aende-

rung der Verfaſſung, und mit Bezug auf das Geſetz vom
5. Juni 1823 tragen ſie darauf an: daß ſich der Landtag
dieſer wichtigen Angelegenheit annehme.

Von der einen Seite wurden nun hieruber folgende Anfich-
ten ausgeſprochen:

die durch die erwahnten Allerhöchſten Landtags-Abſchiede
geſchehene Anwendung des 47. auf ſolche zur Kenntniß
Sr. Majeſtät gebrachte Petitionen, welche die vorſchrifts-
mäßige Anzahl Stimmen nicht erhalten, ſei durchaus ſchluß-
und folgerecht, und beabſichtigten vielmehr die Petitionen
eine Abänderung der betreffenden geſetzlichen Beſtimmung.
Der Zweck der Sonderung in Theile ſei offenbar kein
anderer, als jedem Stande die Mittel an die Hand zu
geben, feine durch Beſchluſſe der Mehrheit benachtheilig-
ten Rechte und Jntereſſen vollſtändig zu wahren. Schon
die Stellung und der letzte Satz des 47. beweiſe, daß
er ſtreng genommen nur auf Propoſitionen Bezug nehme;
man habe ihn aber analogiſch auch auf ſolche Petitionen
angewendet, die den geſetzlichen Beſtimmungen zu Folge
zu Sr. Majeſtät Kenntniß gebracht werden durften, weil,
wenn durch Beſchluß der Majorität Petitionen Allerhoch
ſten Orts befurwortet wurden, dadurch Rechte und Jn
tereſſen eines Standes verletzt werden konnten. Wenn
aber Petitionen nach dem Beſchluſſe des Landtags gar nicht
zur Cognition Sr. Majeſtät des Königs gebracht werden
ſollten, ſo konne keine Sonderung in Theile ſtattfinden,
weil von einer Verletzung beſtehender Rechte oder Jn-
tereſſen nicht die Rede ſein kounne. Wenn dem Paragra-
phen nach den Petitionen eine dem entgegen geſetzte Aus-
legung gegeben werden ſolle, ſo wurde die Beſtimmung
des S. 46. I. c., wonach nur ſolche Gegenſtände, für welche
ſich /ztel der Stimmen ausſprechen, zur Kenntniß Sr.
Majeſtät gebracht werden ſollen, rein illuſoriſch werden,
da es nicht leicht eine Petition geben werde, durch welche
ſich nicht der eine oder andere Stand verletzt glaube. Die
betreffenden Landtags-Abſchiede enthielten daher keine Be-
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ſchränkung, ſondern eine Erweiterung der geſetzlichen Be
ſtimmungen, indem darnach geſtattet werde, Sr. Majeſtät
auch beim Mangel der geſetzlichen Stimmenzahl Petitio-
nen vorzutragen, wenn ein Stand allein und ausſchließ-
lich dabei betheiligt ſei.

Bei Propoſitionen und befürworteten Petitlonen ſei al
(emal eine itio in partes zuläſſig, ſobald ſich ein Stand
nicht blos in ſeinen Rechten, ſondern auch uberhaupt
in ſeinen Jntereſſen verletzt glaube; hierin hatten die
angezogenen Landtags-Abſchiede gewiß nichts ändern wol-
len, wenn darin auch nur von verletzten Rechten die Rede
ſei. Es wurde aber zu weit gehen, wenn man die itio
in partes auch bei nicht befuürworteten Petitionen zulaſſen
wolle, da dieſe dann ſehr häufig vorkommen werde, was
man moglichſt vermeiden muſſe.

Die Provinzialſtände wären gemeinſame Vertreter der
ganzen Provinz und nicht der einzelnen Stände, und als
ihre Pflicht muſſe es angeſehen werden, ſich moglichſt zu
gemeinſamen Beſchluſſen zu vereinigen; dies werde aber
verhindert, wenn in allen Fallen eine itio in partes ſtatt
finden könne. Eine ſolche Beſtimmung wurde daher der
Wirkſamkeit der Provinzialſtände nachtheilig und ſchadlich
ſein, konne alſo nicht gewunſcht werden.

Das Geſetz und die Allerhöchſte Jnterpretation gewähre
hinlänglichen Schutz fur Erhaltung beſtehender Vor-
theile oder Jntereſſen und Rechte; die Petition gehe aber
noch weiter, ſie verlange Erleichterung zu erlangender
Vortheile, in welcher Hinſicht eine itio in partes nicht er-
forderlich und rathſam.

Die verſchiedenen Meinungen wurden ja jedesmal in
den Protokollen niedergelegt, und dieſe den höheren Ver-
waltungsbehoörden mitgetheilt, daher nicht allein die letzte-
ren, ſondern ſicherlich auch Se. Majeſtät der König da-
von Kenntniß nehmen wurden.

Wenn, was geleugnet werde, die Landtags-Abſchiede
überhaupt eine Beſchränkung des geſetzlichen Petitionsrech-
tes enthielten, ſo treffe ſie alle Stande gleich.

Das Punctum saliens ſei überhaupt weder das Wort
Recht, noch Jntereſſe, ſondern die Verletzung, hierauf
komme es an, und wenn eine ſolche Verletzung wirklich
eingetreten, ſo ſei eine itio in partes niemals verſchrankt.

Es hatten ſich bis jetzt noch keine Nachtheile dadurch
herausgeſtellt, daß die itio in partes in gewiſſen Fallen
nicht zulaäſſig, man müſſe daher ſolche erſt abwarten.

Anderer Seits war man mit der in der Petition enthaltenen
Ausfuhrung einverſtanden, da nach dem Geſetz nichts weiter
verlangt werde, als geſchiedenes Jntereſſe, im 47. von
verletzten Rechten gar nicht die Rede ſei, dieſe Auslegung
wider die Abſicht und den Geiſt des Geſetzes, ſo wie wider
die Verfaſſung laufe, es hiernach dem einen oder dem an-
deren Stande ganz unmöglich werde, dringende Bitten und
Beſchwerden deſſelben zu den Stufen des Thrones niederzu-
legen, und da allerdings in der gedachten Jnterpretation
eine Abänderung des Geſetzes liege, und wurden fur die Pe-
tition noch folgende Grunde angegeben

Die Städte und Landgemeinden wären auf dem Landtage
zu gering vertreten; indeſſen ſei dies bisher von keinem
weſentlichen Nachtheile geweſen, weil ihnen, wenn Son-
derintereſſen vorkommen in allen Fällen die Sonderung
in Theile zuſtand. Erſt durch die obige beſchränkende Be-
ſtimmung wären die vielen vorliegenden Petitionen auf
größere Vertretung des 3ten und Aten Standes auf den
Provinzial-Landtagen hervorgerufen,
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Das Geſetz mache zwiſchen Propoſitionen um Petitionen
keinen Unterſchied, es müſſe alſo eine itio in partes in als
len Fällen zuläſſig ſein, wo Sonderintereſſen ſtattfinden
hiernach ſei auch bisher verfahren worden, und waren
Nachtheile daraus nicht entſtanden indem dieſem ohn-
geachtet nur höchſt ſelten eine itio in partes vorgekommen.

Die Landtagsabſchiede gingen nun ſo weit, daß ſie die
itio in partes nur dann zulaſſen wollten, wenn wirklich
Rechte verletzt waren, während das Geſetz ſie geſtatte,
wenn das Jntereſſe der Stande gegen einander geſchieden
ſei, und ein Theil ſich in dieſem Intereſſe verletzt fuhle.

Als es nun zur Abſtimmung kam, ſo wurde
die Petition nur von 32 Stimmen befuürwortet; daher
on die geſetzliche Stimmenmehrheit von ?/ztel nicht vor

anden.
Da jedoch von mehreren Seiten wiederholt hervorgehoben
wurde, daß nach den Allerhöchſten Landtags-Abſchieden auch
bei Propoſitionen und befürworteten Petitionen eine itio in
partes nur dann zuläſſig ſei, wenn beſtehende Rechte und
nicht auch, wenn blos beſtehende Jntereſſen verletzt werden,
ſo wurde von mehreren Seiten der Vorſchlag gemacht:

des Königs Majeſtät zu bitten, dem mehrgedachten 9. 47 des
Geſetzes den betreffenden Allerhoöchſten Landtags-Abſchieden
gegenüber wegen des darin gebrauchten Wortes: Recht ſtatt
Jntereſſe eine authentiſche Auslegung zu geben.

Dieſer Vorſchlag wurde von dem Landtage nur mit Aus
nahme von 4 Stimmen angenommen, wogegen ein anderer
Antrag auf Verwendung des Landtags:

daß lediglich das Fundamental-Geſetz, mithin das Wort
Jntereſſe im F. 47. beibehalten, und nicht an deſſen
Stelle Rechte geſetzt, mithin durch die bezuglichen Land
tagsAbſchiede weder Faſſung noch Sinn jenes Geſetzes
abgeändert werde,

nur mit 30 Stimmen unterſtützt wurde.
Es kamen nun noch ferner folgende Petitionen in Vor-

trag
1) Petition der Stadtverordneten zu Halberſtadt wegen

Erweiterung des Jnſtituts der ſtandiſchen Ausſchuſſe
2) Petition mehrerer Abgeordneten der Städte und Land-

gemeinden, die regelmäßige Einberufung der ſtändi
ſchen Ausſchuſſe betreffend.

Der Antrag der Petition der Stadtverordneten zu Halber-
ſtadt iſt dahin gerichtet

daß die durch die Verordnung vom 21. Juni 1842 be-
gründeten ſtändiſchen Ausſchüſſe in regelmäßigen Zeitab-
ſchnitten zuſammen berufen, und denſelben nicht blos das
Recht der Bitten und Beſchwerden beigelegt, ſondern auch
die Entwurfe allgemeiner Geſetze, welche Veränderungen
in Perſonen und Eigenthumsrechten und in den Steuern
zum Gegenſtande haben, zur Berathung vorgelegt werden,

während die Petition jener Abgeordneten ganz in Ueberein-
ſtimmung mit dieſer darauf anträgt:

die Ausſchuſſe regelmäßig zuſammen zu berufen, und die-
ſelben mit reichsſtändiſchen Befugniſſen auszuſtatten.

Bei Berathung dieſes Gegenſtandes erhoben ſich einige Stim-
men aus dem 3ten Stande fur die Petitionen, indem ſie an-
fuhrten:

Jm Jahre 1842 ſei die Bildung der permanenten Aus-
ſchuſſe erfolgt, deren Wirkſamkeit eintreten ſollte, wenn
die Landſtände verſchiedener Provinzen über einen Gegen
ſtand bedeutend von einander abweichen, und wenn in der
weiteren Berathung der Geſetze wichtige Momente hervor-
treten, die aber auch von der Krone zu Rathe gezogen
werden konnten bei Gegenſtänden die in der Regel an
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die Provinzialſtände nicht gelangt wären, ſo wie bei Vor
bereitungen zu allgemeinen wichtigen Geſetzen. Dieſes Jn-
ſtitut der Ausſchüſſe habe damals im Preußiſchen Volke
zwar eine große Ueberraſchung aber auch große Freude
hervorgerufen; ja es laſſe ſich kaum beſchreiben, welchen
Eindruck dieſe Maaßregel im Publikum gemacht, man
habe dieſelbe als einen ſehr wunſchenswerthen Fortſchritt
in der Verfaſſung angeſehen und daran die Hoffnung der
weiteren Fortbildung unſerer Inſtitutionen geknupft. Al-
lein erſt einmal wären die Ausſchuſſe einberufen worden,
dadurch ſei die Befurchtung rege gemacht, daß dieſe Ein
richtung entweder ganz wieder aufgegeben oder doch nicht
weiter fortgebildet werden möchte. Es ſei durchaus nicht
zu verkennen, daß ein gewiſſes Mißbehagen in einzelnen
Theilen des Landes herrſche. Die Bevölkerung habe ſich
don 10 auf 15 Millionen, mithin auch das Steuer-Ein-
kommen vermehrt, es herrſche nunmehr ein eirea 30 Jahre
langer Frieden, gleichwohl habe nur ein verhältnißmaßi-
ger nicht bedeutender Steuererlaß bewilligt werden köonnen,
während ſich die Provinziallaſten erhoheten. Wenn auch
den Ständen kein Steuerbewilligungsrecht eingeräumt wer-
den ſollte, ſo wäre doch zu wunſchen, daß es ihnen ge-
ſtattet werden möge, einen klaren Blick in unſeren ſo
wohlgeordneten Staatshaushalt zu thun.

Eine verſtändige reichsſtaändiſche Verfaſſung ſei nichts
Bedenkliches und urgermaniſchen Urſprungs.

Die Krone bedurſfe der Rathgebung, die in einer Un-
abhängigkeit bei den Ständen beſtehe, wie ſie ſonſt nir-
gends zu finden ſei, dieſe werde die Macht und den Glanz
der Majeſtät vermehren, größeres Vertrauen zur Regie-
rung hervorrufen und Ruhe und Zufriedenheit im Lande
ſicherſtellen.

Die organiſche Fortbildung der ſtändiſchen Jnſtitutionen,
namentlich die Erweiterung der Befugniſſe fur die Aus-
ſchuſſe und deren regelmäßige Einberufung im Sinne der
von Sr. Majeſtät Selbſt wiederholt gegebenen Verhei-
ßung werde daher allgemein gewuünſcht und ſpreche ſich
als ein dringendes Bedürfniß aus. Die provinzialſtändi
ſchen Befugniſſe brauchten deshalb nicht beeinträchtigt zu
werden, ſondern könnten in ihrer bisherigen Wirkſamkeit
fortbeſtehen.

Viele Stimmen aus dem ſſten, 2ten und Aten Stande ſpra-
chen ſich aber aus folgenden Grunden gegen die in den Pe-
titionen enthaltenen Anträge aus:

Es ſei durchaus unbegrundet, daß ein allgemeines Miß-
behagen im Lande herrſche, und ſei dies nur in einzelnen
größeren Städten der Fall, wo dieſes Mißbehagen aber
in der Regel nur durch Zeitungsſchreiber und andere
Schriftſteler und überhaupt durch ſolche Perſonen, die
durch Umwaälzung der beſtehenden Verhältniſſe Vortheile
zu erlangen hofften, hervorgerufen worden waren.

Auf dem Lande und in den kleinen Städten waäre man
im Allgemeinen mit der beſtehenden Verfaſſung und der
Regierung zufrieden und ſehne ſich keinesweges nach einer
Veränderung der erſteren. Die Staats und Provinzial-
laſten wären zwar bedeutend, ſolche jedoch bedingt von
den zunehmenden Anſprüchen an den Staat und die Pro-
vinz. Der Preußiſche Staat müſſe wegen ſeiner geogra
phiſchen Lage und ſeiner Stellung unter den ubrigen
Staaten eine bedeutende Truppenmacht halten, und die
Regierung verwende zur Belebung der Jnduſtrie, zum
Bau von Chauſſeen und Eiſenbahnen und zu anderen ge
meinnützigen Zwecken, was gewiß ſehr wunſchenswerth
und erfreulich ſei, bedeutende Summen, daher es auf der

Hand liege, daß die Steuern nicht in dem Maaße ver
mindert werden koönnten, als ſich vielleicht in Folge der
vermehrten Bevölkerung und anderer Umſtände die Staats-
Einnahmen in neuerer Zeit erhöhet hätten. Die Laſt der
Steuern ſei aber auch keinesweges ſo druckend, als ſie
anderer Seits dargeſtellt werde; durch eine reichsſtändi-
ſche, oder wohl gar conſtitutionelle Verfaſſung werde man
aber keine Verminderung, ſondern eine Vermehrung der
Steuern erzielen, wie das Beiſpiel beinahe aller conſtitu
tionellen Staaten beweiſe, da die Steuerlaſt nirgends
druckender wäre, als in dieſen.

Wenn hie und da ein Mißbehagen ſtattfinde, ſo ſei ſol
ches nicht im Mangel einer reichsſtändiſchen oder conſti
tutionellen Verfaſſung, nicht in dem zu großen Steuer
druck, ſondern in dem Zunehmen von Genußſucht, Lupus,
Jmmoralität und FJrreligioſität, und theilweiſe in dem
großen Drucke der ſtädtiſchen Kommunallaſten zu ſuchen.
Man muſſe daher dieſe Genußſucht und dieſen Luxus zu
mäßigen, die Moralität und Religioſität zu fordern und
die ſtädtiſchen Kommunallaſten möglichſt zu mindern ſu-
chen, wo ſich dann auch das Mißbehagen von ſelbſt ver
lieren werde.

Die Wirkſamkeit der Provinzial-Stände habe nament-
lich in der letzten Zeit ſehr zugenommen und ſich fur die
Provinzen als wohlthätig bewährt; dieſe werde ſich aber
vermindern und nach Befinden ganz erloſchen, jemehr
die Befugniſſe der Ausſchuſſe erweitert wurden.

Man wolle die Mangel der provinzialſtändiſchen Ver-
faſſung nicht verkennen es ſprächen ſich in den Provin
zial-Stände- Verſammlungen ſo verſchiedene Anſichten und
Anträge aus, daß es ſchwer halte, das Beſte, das Nuütz
lichſte und Zweckmäßigſte herauszufinden in ſolchen Fal
len moge es wünſchenswerth ſein, den Beirath der Aus-
ſchuüſſe aus allen Provinzen zu horen, man koönne ſich
aber verſichert halten, daß des Konigs Majeſtät die Aus
ſchuſſe zuſammenberufen werde, wenn ſolches in dieſer
Hinſicht nothwendig erſcheine. Einer Erweiterung ihrer
Befugniſſe bedurfe es durchaus nicht und werde von dem
Preußiſchen Volke im Allgemeinen keinesweges gewunſcht,
und ſei ſchon deshalb nicht rathſam, weil dadurch, wie
gedacht, die Wirkſamkeit der Provinzialſtände, welche die
Intereſſen der Provinzen am Beſten kennten, und ſolche
daher am Beſten wahrzunehmen vermochten, nothwendig
vernichtet werden wurde. Aus dieſen Ruckſichten hätte
ſchon der öte Provinzial-Landtag auf die Königliche Pro-
poſition hinſichtlich der permanenten Ausſchuſſe in der
betreffenden Denkſchrift den ausdrucklichen Vorbehalt ge
macht

daß dem Landtage durch dieſelben keines ſeiner Befug-
niſſe und nichts von ſeiner verfaſſungsmaßigen Wirk-
ſamkeit entzogen werden moöge;

jede Erweiterung der Befugniſſe der Ausſchuſſe wurde
aber mit dieſem von des Königs Majeſtät ausdruücklich
genehmigten Vorbehalt im Widerſpruch ſtehen.

Wenn man erſt eine Erweiterung der Befugniſſe der
Ausſchuſſe erlangt habe, ſo werde man bald weiter ge
hen und eine conſtitutionelle Verfaffung verlangen welche
fur den Preußiſchen Staat in keiner Hinſicht wuünſchens-
werth ſei.

Bei der nun erfolgten Abſtimmung erklarten ſich nur 22
Stimmen fur die Befürwortung der Petitionen und 46 Stim
men dagegen. Fortſetzung folgt.)



Morgen, Mittwoch den 23. d. M.
Abends 6 Uhr,

Verſammlung der

Singakademieim Saale des Kronprinzen.
Der Vorſtand des Muſikvereins.

„XJ J CäIàI S

Familien Machrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Die heute Abend 6 Uhr erfolgte
gluckliche Entbindung meiner Frau, gebornen
Sickel, von einer geſunden Tochter zeige
ich allen Verwandten und Freunden nur auf
dieſem Wege an.

Cönnern, den 19. April 1845.
G. Köcher.

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Den Einſaſſen des Saalkreiſes iſt aus
den Zeitungen bekannt, welche Verheerun-
gen das Hochwaſſer in der Elbe in den
erſten Tagen dieſes Monats angerichtet
hat, und wie viele Bewohner unſerer Pro-
vinz an der Elbe durch Ueberſchwemmun-
gen und durch die Folge von Deichbrüchen
entſtandenen Verſandungen fruchtbarer Auen
um ihr ganzes Vermögen gebracht, ja
theilweiſe ſogar an den Bettelſtab verſetzt
worden ſind.

Der von Merſeburg aus ergangene Auf-
ruf zur Wohlthaätigkeit vom 14. d. M.,
welcher in Nr. 89 dieſes Blattes abgedruckt
iſt, wird bei dem bekannten Wohlthaätigkeits-
finne der Bewohner des Saalkreiſes gewiß
recht Vielen willkommen geweſen ſein, indem
ihnen dadurch die Gelegenheit gegeben wird,
dasjenige, was ihre Milde fur die ungluckli
chen Mitbruder beſtimmt hat, Mannern
zu uübergeben, von denen ſie ſich verſichert
halten können, daß ſolche die eingehenden
Gaben gut und zweckmaßig fur die Noth-
leidenden verwenden werden.

Alle, denen die Unterſtutzung der Hulfs-
bedürftigen am Herzen liegt, inſonderheit
die Herren Geiſtlichen und Schullehrer, die
Herren Rittergutsbeſitzer, Domainenbeam-
ten und Rittergutspachter, ſo wie die Her-
ren MagiſtratsMitglieder, Stadtverordne-
ten Schulzen und Schöppen fordere ich
hierdurch auf, ſich die Bildung von Lokals-
Vereinen aus den geachtetſten Einwohnern
eines jeden Orts angelegen ſein zu laſſen,
durch deren Vermittelung in jedem einzelnen
Orte eine Sammlung milder Beiträge ver-
anſtaltet wird.

Sämmtliche Ortsbehörden ſind von mir
heute aufgefordert worden, den Ertrag der
Sammlungen in ihrem Orte von den ge-
bildeten Vereinen in Empfang zu nehmen,

4

tral-Vereine in Merſeburg zur weiteren Be
förderung an die Nothleidenden in den Elb-
W unſeres Regierungsbezirks zugehen
oll.

Sollte irgend Einer der Lokal-Vereine,
oder auch nur ein Einzelner von den Ge
bern uüber die Verwendung ſeines Beitrags
beſondere Beſtimmungen treffen, ſo ſehe ich
einer ſchriftlichen Erklärung daruber entge-
gen und werde dann dafür ſorgen, daß
das Geld genau der Beſtimmung gemaß
verwandt wird.

Schließlich mache ich nur noch darauf
aufmerkſam, daß bei der augenblicklichen
großen Noth ſchnelle Hülfe doppelte Hulfe
iſt, und erſuche deshalb alle, an welche
dieſer Aufruf ergeht, ſich die möglichſt ſchleu-

nige Bildung der Lokal-Vereine, und die
beſchleunigte Einſammlung der milden Ga-
ben angelegen ſein zu laſſen.

Jch rechne danach zuverſichtlich darauf,
daß aus allen Gemeinden des Saalkreiſes
binnen längſtens 3 Wochen die Gaben der
Milde bei der Königl. Kreis-Kaſſe hier ein
gegangen ſein werden.

Wie viel aus jedem Orte einſchließlich
von den im Orte befindlichen Rittergütern
und Domainen eingegangen iſt, daruüber
werde ich ſeiner Zeit das Entſprechende
durch dieſes Blatt bekannt mochen.

Halle, den 19. April 1845.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewitz.

Des Herrn Finanz- Miniſters Excellenz
haben Behufs Erleichterung und Beforde-
rung der Viehſalz- Verſorgung nachgelaſſen,

daß die Anmeldungen zur Empfangnah-
me von Viehſalz nicht weiter bei den
Haupt Zoll oder Hauptſteuer- Aemtern
abgegeben zu werden brauchen, ſondern,
wie dies auch ſchon durch H. 4. des Re-
gulativs vom 29. Juni 1838 Geſetz
Sammlung pro 1838. pag. 361) feſt-
geſetzt worden, unmittelbar an die Salz-
verkaufsſtellen gerichtet werden können,
ingleichen, daß die Salzverkaufsſtellen
ermächtigt ſein ſollen, bei Feſtſetzung der
abzulaſſenden Viehſalzmengen, ſich nicht
genau an die Satze zu binden, welche
fur die Bemeſſung des Bedarfs bisher
zum Anhalt gegeben waren, vielmehr,
ſo weit keine beſondere Bedenken obwal-
ten die geforderten Viehſalzmengen den
Viehbeſitzern zu verabfolgen. Hierbel
darf auch von der Beſcheinigung der An-
meldungen abgeſehen werden, wenn die
Kaäufer ſchon anderweit Viehſalz bei der
betreffenden Verkaufsſtelle entnommen ha-
ben, oder daſelbſt ſonſt als Viehbeſitzer

zufuhren, don wo aus das Geld dem Cen-

Auch ſoll eine Beſcheiniund an die hieſige Königl. Kreis-Kaſſe ab bekannt ſind.
3

gung der Anmeldung, ſo weit ſie nöthig
ſein möchte, durch die Ortsbehoörde ſtets
genügen und nicht erforderlich ſein, daß
jene Beſcheinigung von dem Kreisland-
ratde ertheilt werde.

Die Viehbeſitzer im Saalkreiſe ſetze ich hier
von mit dem Bemerken in Kenntniß, daß
nicht allein fur Rind und Schaaf-Vieh,
ſondern auch fur Pferde, Ziegen und Schwe
ne Viehſalz verabreicht wird und daß das
Viehſalz künftighin nicht blos in ganzen
und halben Tonnen, ſondern auch in klei-
neren Mengen bis zu 25 W herab, uber-
laſſen werden wird.

Halle, am 19. April 1845.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewitz.

Bekanntmachung,
den Remonte Ankauf pro 1845 betreffend.

Zum Ankaufe von Remonten, im Alter
von drei bis einſchließlich ſechs Jahren, ſind
in dieſem Jahre im Bezirk der Königlichen
Regierung zu Merſeburg und den angren
zenden Bereichen, nachſtehende früh Mor-
gens beginnende Markte wieder angeſetzt
worden und zwar:

den 21. Mai in Luckau,
24. Prestzſch,
26. Torgau,29. Merſeburg,31. e Sangerhauſen,
2. Juni Heldrungen,
3. Weißenſee,
5. Mühlhaufſen.Die erkauften Pferde werden zur Stelle

von der Militair- Kommiſſion abgenommen
und ſofort baar bezahlt.

Die erforderlichen Eigenſchaften eines
Remonte-Pferdes werden als hinlanglich
bekannt vorausgeſetzt und zur Warnung
der Verkäufer nur wiederholt bemerkt, daß
außer ſolchen Pferden, deren hinterher ſich
etwa ergebende Fehler, den Kauf ſchon ge-
ſetzlich ruckgängig machen, auch noch dieje-
nigen einer gleichen Maoßregel auf Koſten
der Verkäufer unterworfen ſind, wel e ſich
als Krippenſetzer ergeben ſollten.

Mit jedem Pferde muüſſen eine neue
ſtarke lederne Trenſe, eine Gurthalfter. und
zwei ,hanfene Stricke unentgeldlich uberge-
ben werden.

Berlin, den 17. März 1845.
Kriegs- Miniſterium

Abtheilung fur das Remonte-Weſen.
(gez.) von Stein. Mentzel.

v. Schaeffer.

Das Haus Nr. 2176 am Furſtenthale
ſteht erbtheilungswegen zu verkaufen durch

Louis Meyer,
Kaufmann vor dem Klausthore.

BVeilage
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HalliſcherCouriers,
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Zeitung für Stadt und Land.
Dienstag, den 22. April 1845.

Schweiz.Bekanntmachung.Bei der heute zu Merſeburg erfolgten 47ſten Verlooſung der vor
mals ſächſiſchen Kammer Kredit Kaſſenſcheine wurden Behufs deren
Regliſirung zu Michaelis 1845 folgende Nummern gezogen

von Litt. B. à 500 Thlr.
Nr. 264. 564. 577. 697.

von Litt. D. à 50 Thlr.
Nr. 32. 90. 212. 229. 238. 265. 286. 541.

von Litt. Aa. à 1000 Thle.
r 98. 535. 572. 593. 644. 710. 1002. 1326. 1366. 1406. 1446. 1710.

1899. 2152. 2315. 2409. 2460. 2922.
Außerdem ſind von den unverzinslichen Kammer Kredit Kaſſen

ſcheinen I„itt. R. à 34 Thlr. die Scheine von Nr. 8602 bis mit 10,238
zur Zahlung in gedachtem Termine ausgeſetzt worden.

Die Jnhaber der vorverzeichneten verlooſten und reſp. zur Zah-
tung ausgeſetzten Scheine werden hierdurch aufgefordert, die Kapita
lien, gegen Rückgabe der Scheine und der dazu gehörenden Talons
und Coupons, mit dem Eintritt des Michaelis Termins 1845, wo die
Berzinſung der jetzt gezogenen Scheine ILitt. B. D. und Aa. aufhoört,dei der picſigen Haupt Jnſtituten und Kommunal-Kaſſe zu erheben.

Merſeburg, den 7. April 1845.
gJm Auftrage der Königl. Haupt Verwaltung der Staatsſchulden.

Der Regierungs-Praſident.
von Kroſigk.

Denktſchland.
Berlign, d. 20. April. Der General-Major und Kom-

wandeur der 2ten Jnfanterie-Brigade, v. Zaluskowski,
i nach Danzig von hier abgereiſt.

Die am 19. d. ausgegebene Nummer 9 der Geſetz
Sammlung enthält die nachſtehende Allerhöchſte Kabinets-
Ordre vom 14. März 1845, betreffend die Declaration der
C5. 8 und 11. Rr. 2 der Verordnung vom 23. Februar 1843:
„Aus Veranlaſſung des heute von Mir genehmigten Verbotes
der Sächſiſchen Vaterlandsblätter ſind, wie Jhr Be-
richt vom 13. d. M. ergiebt, die Zweifel über die Auslegung
derjenigen Beſtimmungen zur Sprache gekommen, welche die
Verordnung vom 23. Februar 1843 rückſichtlich der Kompe-
cenz zum Erlaß von Debits- Verboten gegen politiſche Zeit-
ſchriften enthält, die außerhalb der preußiſchen aber innerhalb
der Staaten des deutſchen Bundes erſcheinen. Jch eroffne
Jhnen zur Beſeitigung dieſer Zweifel, daß es beim Erlaß der
Kompetenz Beſtimmungen im g. 8 und 11. Nr. 2 der Ver-
ordnung vom 23. Februar 1343 Mein Wille geweſen iſt, die
Debits Verbote gegen alle außerhalb Meiner, aber innerhalb
der Staaten des deutſchen Bundes erſcheinende Zeitſchriften
(einſchließlich der Monatsſchriften), mögen ſie den Charakter
der Unterhaltungs- Blätter tragen, oder als politiſche Zeitun
gen ſich ankündigen, ſofern ſie Gegenſtände der Politik aufneh-
men oder auch nur gelegentlich in das Gebiet der Politik über
greifen, nicht dem Ober Cenſurgerichte, ſondern unter Meiner
Genehmigung dem Miniſter des Jnnern zu übertragen. Jn
dieſem Sinne ſind daher, wie bisher, ſo auch künftig, die ob-
gedachten Beſtimmungen zur Anwendung zu bringen. Sie
aben dieſe Declaration durch die Geſetz Sammlung
ffentlich bekannt zu machen. Berlin, den 14. März 1845.

Friedrich Wilhelm. An die Staatsminiſter Grafen von
Arnim und Uhden.“

Luzern, d. 15. April. Luzern hat bezüglich der Vorfälle vom 31. März und 1. April jegliche See
den eigenen Angehörigen, verweigert. Solcher Angehörigen
ſind 5-—600 verhaftet und dieſen allen ſoll der Prozeß ge-
macht werden. Die Geſchichte hat wohl kein ähnliches Bei-
ſpiel aufzuweiſen. Es heißt Siegwart und Leu ſollen für eine
Amneſtie geneigt geweſen ſeyn, der Staatsſchreiber Bernhard
Meyer und Wendel Koſt hingegen durchaus nicht.

Geſtern wurde die ſämmtliche Landwehr ſo wie das Bataillon
von Zug entlaſſen. Vorgeſtern in der Nacht entſprang
Dr. Müller von Zofingen dem Spital zu Maria Hilf; bis
jetzt wurde er nicht aufgegriffen, und ſcheint alſo glücklich
entkommen zu ſeyn.

anf Frankreich.an ſchreibt aus Algier: Abdel Kader iſt noch i
auf maroccaniſchem Gebiet, bei dem Stamm W
den Grenzen des Rif. Die dortigen Völkerſchaften hatten ihn längſt
zum Sultan proclamirt denn ſie ſehen nur in ihm den Ver
theidiger des Glaubens wenn nicht der Emir ſelbſt Beden-
ken trüge, ſich an die Spitze der Rebellen zu ſtellen. Nicht
alle Häupter des Gebirgs ſind für ihn er weiß auch, daß er
im Fall des Mißlingens das erſte Opfer ſeiner eigenen Leute
werden würde. Die konſervative Partei klagt den Emir an
als der ihr einen unbeſiegbaren Feind entgegengeſtellt habe, und be
ſchuldigt ihn, Anlaß gegeben zu haben zu der Schmach der Nieder
lage der maroccaniſchen Truppen. Jnzwiſchen bilden ſich jetzt drei Ar
meekorps, Abdel Kader in ſeinem letzten Aſyl, den Gebirgen
des Rif, einzuſchließen. Wirklich hat er auch, den Ausbruch
des Sturmes furchtend, ſeinen Bruder Sidi Said nach Fez zum
Sultan abgeſchickt, um Unterhandlungen anzuknüpfen.

Man hat über Havre Nachrichten aus Neuyork24. März. General Almonte, der mexikaniſche Geſondte, wer

von Washington zu Neuvork angekommen; er hatte ſeine Paſſe
verlangt und erhalten. Auch der mexikaniſche Conſul zu Neu
Orleans hat ſein Bureau geſchloſſen und wird die Vereinten
Staaten Ende März verlaſſen. Dennoch bleibt man dabei, daß
es wegen der Annexation von Texas nicht zum Krieg mit Me-
xiko kommen werde.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 9. April. Geſtern wurde unſerem Lands-

manne Prof. Dr. Liebig aus Gießen eine Huldigung zu Theil,
welche in der Geſchichte deutſcher Profeſſoren wohl zu den
Seltenheiten gehört. Er beſuchte mit Dr. Buckland das Ober-
haus und kam gegen 8 Uhr Abends von da in die Sitzung
des Hauſes der Gemeinen, wo er durch Lord Ashburton ei
nen trefflichen Platz erhielt. Kaum hatte Liebig ſich nieder
gelaſſen als ein großer ſtarker Mann ſich von der Miniſter
bank erhob und quer durch den ganzen Saal auf ihn zu
ſchritt. Es war der mächtige Miniſter des großen Reiches,
Sir Robert Peel, der ihm ſagte, daß er ihn ſogleich erkannt



habe und ſich glucklich ſchätze, ihn wieder hier willkommen
zu heißen und ihm die Hand zu ſchüütteln. Er erklärte ſelbſt
dem berühmten deutſchen Profeſſor die Einrichtung des Hau
ſes. Sir Robert Peel fuühlt, daß in der gegenwärtigen
ſchlimmen Lage des Landbaues der einzige Bundesgenoſſe, um
fie zu mildern, die Wiſſenſchaft iſt.

Vermiſchtes.
Dresden, d. 19. April, Nachm. 5 Uhr. Unſere Elb-

brücke hat nun leider den zu ihrem Halte erforderlichen Schluß
verloren. Heute Morgen gegen 9 Uhr hat ſich der 7te
Bogen von der Altſtaädter Seite von ſeinem Widerlager des
8ten Pfeilers auf eine gefährliche Weiſe getrennt und zeigt eine
Spalte von ungefähr 12 Zoll auf der Seite zu Berg und von
3 4 Zoll auf der Seite zu Thal. Einer der Schlußſteine
iſt gewichen und viele Steinſchichten darüber haben ihre Lage
geaändert, der Ste Pfeiler ſenkte ſich muthmaßlich um

Elle in der Richtung nach Neuſtadt und auch der Ste Bo-
gen zeigt eine Beſchädigung. Die Beobachtung der Sachver-
ſtaundigen hat eine fortwaährende Bewegung im Pfeiler ergeben
und es wird der Einſturz erwartet. Die Paſſage uüber die
Elbe durch die Brücke iſt völlig aufgehoben und findet fur
Perſonen durch Kahne ſowie durch das Dampfboot ſtatt,
fur die Fuhrwerke iſt die fliegende Fähre von Pillnitz entboten.
Der Gang der Poſten und der Verladungen hat bis auf kleine
Verzoögerungen der letztern daher nicht zu leiden. Der Elb-
ſtrom iſt hoch und circa 5 Ellen uber dem Normalpunkt und
fällt und ſteigt abwechſelnd, iſt mithin für Erhaltung der
Brücke fortwaährend ungunſtig.

Dresden, d. 20. April, Vormittags 10 Uhr. Jn
der Beſchaffenheit des Bogens Nr. 7 der Elbbrucke iſt ſeit
geſtern keine Veränderung eingetreten, auch iſt der Waſſer
ſtand noch ſo groß, daß ſich über die tiefern Steinlagen kein
Urtheil fällen läßt. Seitdem ſind aber zur Kommunikation
fur beide Elbufer alle vorhandenen Mittel in Bewegung ge
ſetzt. Die Pontonbrucke wird bis heute Mittag vom Bayer
in Neuſtadt aus bis in die Gegend der Elbziegelſcheune voll
endet ſein und vom Elbberge geht unausgeſetzt ein Dampf-
ſchiff zum Verkehr unentgeldlich hinuüber und herber eben
ſo auch eine Fähre vom Packhofsplatz aus. Zahlreiche Elb-
kähne ſetzen überall auf allen Punkten uber. Freilich iſt der
morgen ſtattfindende Neuſtädter Jahrmarkt dadurch nicht we-
nig beeinträchtigt.

Thierquälerei.
1845.

Kürzlich wurde in einem öffentlichen Blatte bemerkt, wie
der Verein gegen Thierquälerei, trotz ſeiner edlen Bemühungen,
und trotz der Anerkennung und Unterſtützung der hohen Behörden noch
immer keine rechten Früchte zu tragen und nicht in das Herz des Vol
kes zu dringen vermöge. Die Wahrheit dieſer Bemerkung that ſich
Einſender dieſes vor einigen Tagen auf eine betrübende Weiſe
kund. Derſelbe ſahe auf öffentlicher Straße von einem hieſi-
gen Bürger eine angeblich kranke Katze, alſo ein ſchon mitleid
werthes Thier, nicht tödten, nein, buchſtäblich mit einem Stocke
auf die roheſte, unmenſchlichſte Weiſe zu Tode prügeln, bis das gemiß-
handelte Thier, an allen Körpertheilen zerſchlagen und blutend (die
Blutſpuren waren noch andern Tages auf dem Pflaſter zu ſehen) end
lich nach langen Qualen endete. Will jemand ſich eines kran
ken Thieres entledigen, ſo verfahre er wenigſtens beſonnen und
menſchlich dabei; er ſchände aber nicht Gottes wundervolle
Schöpfung wunderbar bis in dem Bau des kleinſten Jnſekts,
und ſeine heilige Religion, die da lehrt: Der Gerechte er
barmt ſich ſeines Viehes; aber des Gottloſen Herz

iſt wunbarmherzig. Möchten vor Allen die Volksſchullkehrer
die ihnen anvertraute Jugend ernſt und nachhaltig gegen ſolche
Rohheit verwarnen!

Halle a. S., den 17. April 1845.
Ein Augenzeuge.

Getreidepreiſe.
Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde9

Magdeburg, den 19. April. Nach Wispeln.)

Weizen 35 37 Gerſte 26e ehe Hafer 20 2 UBerlin, den 17. April. Marktpreiſe vom Getreide.
Zu Waſſer;:

Weizen (weißer) 2 Thlr. 2 Sgr. 5 Pf., auch 1 Thlr. 24 Sgr. und
1 Thlr. 20 Sgr. 5 Pf.

Roggen 1 Thlr. 9 Sgr. 7 Pf. auch 1 Thlr. 7 Sgr. 10 Pf.
(Den 15. April.)

Das Schock Stroh 9. Thlr. auch 8 Thlr. 10 Sgr.
Der Centner Heu 1 Thlr. 5 Sgr., auch 22 Sgr. 6 Pf.
Der Scheffel Kartoffeln 15 Sgr. auch 10 Sgr.

Branntweinpreiſe. Die Preiſe von Kartoffel-Spiritus was
ren am 12. April 13 Thlr. am 15. April 13 Thlr. und
am 17. Aprild. J. 13* 14 Thlr. (frei ins Haus geliefert) pr. 200
Quart à 54 pCt. oder 10,800 pCt. nach Tralles. Korn- Spiritus
ohne Geſchäft.

Berlin, den 17. April 1845.
Die Aelteſten der Kaufmannſchaft von Berlin.

Nach Dresdner Scheffeln.
Leipzig den 17. April.

Weizen 3 15 X bis 3 20 NRoggen e 20 2 22Gerſte 2 2 2 75Hafer 1 10 12Rappſaat 6 159
S. Rübſen s 22W. Rübſen 6 7 mOel, der Ctr. 13 15

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 20. April Abends 6 Uhr am Unterpegel 8 Fuß 10 Zoll,
am 21. April Morg. 6 Uhr am Unterpegel 8 Fuß 9 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg.
am 20. April Nr. 15 und 2 Zoll.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 20. bis 21. Aprit.

Jm Kronprinzen Die Hrrnu. Kaufl. Meyer a. Deſſau, Herzberg
a. Nordhauſen. Die Hrrn. Eigenth. Dendorf a. Prag Duderſtädt
u. Hr. Kaufm. Schäfer a. Leipzig. Die Hrra. Kaufl. Barbe a.
Dresden Groß a. Naumburg, Engelſtädt a. Vreslau, Müllee a.
Brüſſel

Etaot zurch Frau Amts- Aſſeſſor Oſterloh m. Fam. a. Voigtſtedt.
Die Hrrn. Kaufl. Müller a. Nordhauſen Hiller a. Berlin Sachſe
a. Potsdam. Die Hern. Stud, Broderſen a. Altona, Versmann a.
Hamburg. Hr. Partik. Reichmann a. Frankfurt. Hr. Oekon. Koch
a. Norohauſen. Hr. Hausbeſ. Götz a. Dresden.

Engliſcher Hof Die Hrrn. Partik. v. Stuckradt a. Weißenfels v.
Söthal a. Riga. Die Hrru. Kaufl. Schome a. Bremen, Schmidt
a. Magdeburg, Lehr a. Frankfurt.

Goldnen Ring Hr. Kaufm. Heimerdinger, Hr. Dr. Schmöle, Hr.
Rent. Menedi a. Berlin. Hr. Kaufm. Pleyer a. Durlach. Hr.
Oekon. Seidel a. Spremberg. Hr. Kammermuſlk. Laugenthal a.
Lippe.

Goldnen Löwen Hr. Thierarzt Rupp a. Eilenburg. Hr. Dr. med.
Rupp u. Mad. Herrnleben a. Kindelbrück. Hr. Gutsbeſ. Herrnleben
a. Preſſen. Hr. Oekon. Nilius a. Magdeburg. Die Hrrnu. Kaufl.
Schöbel a. Berlin, Reichenbach a. Dresden, Scholle a. Braunſchweig.

Schwarzen Bär: Hr. Fabrik. Nürnderg a. Neuſtadt. Hr. Kaufm.
Beeskow a. Göttingen. Hr. Buchhdlr. Alicke a. Braunſchweig-

Stadt Hamburg Hr. Fabrik. Blechſchar a. Hannover. Hr, Juſttz
beamter Thäler a. Potsdam. Die Hrrn. Kaufl. Ringo a. Berlin,
Kranz a. Cöln, Stern u. Goldſchmidt a. Kaſfſel.

Soldnen Kugel Hr. Oekon. Granſell a. Stettin.
lenhauer a. Regensburg. Hr. Fabrik. Hellf a. Brünn.

Hr. Kaufm. Mol

A

ſchl e
tiebte

Sie
Leber

den
len.
rekto!
der
reichl

gung



Familien- Nachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Allen unſern Verwandten und Freunden
mache ich die am 21. d. M. erfolgte gluck-
liche Entbindung meiner lieben Frau von
einem geſunden Sohne hierdurch ergebenſt
bekannt.

Halle, den 21. April 1845.
Aug. Boltze jun.

Entbindungs- Anzeige.
Heute fruh 2 Uhr wurde meine Frau

von einem geſunden Madchen zwar ſchwer,
aber glücklich entbunden.

Halle, den 21. April 1845.
Voigt, Steuer-Jnſpector.

Todesanzeige.
(Verſpatet.)

Am 17. April c. Abends 1177, Uhr ent-
ſchlef nach langen Leiden unſere innigſt ge-
kiebte Schweſter, Johanne Louiſe
Siegmayer, in ihrem 25ſten vollendeten
Lebensjahre, was wir trauernd allen Freun-
den und Bekannten anzuzeigen nicht verfeh
len. Wir ſagen zugleich einem hohen Di-
rektorio, Lehrern, Lehrerinnen und Schulern
der Franckeſchen Stiftung fur die uns ſo
reichlichſt geſpendete Güte und Ehrenbezei-
gungen unſeren herzlichſten Dank.

Halle, am 20. April 1845.
Die Geſchwiſter Siegmayer.

HSSGGGBGKRGSSGGSGG G.
Bekanntmachungen.

Bekanntmachung.
Das zu Alberſtedt belegene, zum Nachlaſſe
der daſelbſt verſtorbenen Wittwe Schmidt
gehörige Koſſathengut, beſtehend in Haus,
Hof, Wirthſchafts Gebauden, Garten,
zwei Pfiaumenkabeln und etwa 32 Morgen
Acker, gerichtlich abgeſchaäätzt zu 2841 Thlr.
9 Sgr. 2 Pf., ſoll im Wege der freiwilli-
gen Subhaſtation an Ort und Stelle in
dem zum Gute gehörigen Hauſe zu Alber-
ſtedt am Montag den 2. Juni dieſes Jah-
res Vormittags 10 Uhr verkauft werden.

Taxe und Verkaufsbedingungen können
in unſerer Regiſtratur hieſelbſt, ſo wie in
dem zu verkaufenden Gute beim Koſſath
Siebecke eingeſehen werden.

Eisleben, am 15. April 1845.

Gericht des Amts Schraplau.
Zimmermann.

Da die hieſige Rathskeller Wirthſchaft
nltimo October d. J. pachtlos wird ſo iſt
zur anderweitigen Verpachtung auf 6 Jahre
auf

den 26. Mai d. J. 10 ühr
in unſerm Seſſions Zimmer Termin ange

Rathskeller Verpachtung.

g
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ſetzt worden, wozu Pachtluſtige hierdurch
eingeladen werden.

Die Pachtbedingungen können wahrend
der Expeditionsſtunden auf dem Rathhauſe
eingeſehen werden.

Querfurth, am 14. April 1845.
Der Magiſtrat.
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Auction.
Sonnabend den 26. d. M. Vormit-

tags 10 Uhr ſollen bei dem Oekonom Hun.
Rehſe, Leipzigerſtraße sub Nr. 164., zwei
braune dreijährige Fohlen meiſt
bietend gegen gleich baagre Zahlung in Cou-
rant verkauft werden.

Halle, den 20. April 1845.
J. H. Brandt,

Auct.-Comm.

Auetion.
Montag den 28. d. M. Nachmit-

tags 2 Uhr ſoll am großen Berlin Nr.
433 eine Parthie Bottcherhandwerkzeug,
2 große Laſtwaagen, mehrere Ein-, dergl.
Halbe, Viertel und Achtel- Centner Ge-
wichte, 1 Purſchbuchſe, eine vollſtändige
Ladenbekleidung nebſt Glasthuren Schrau-
ben, Riegeln, Laden, Schildern, 2 großen
Ladenthuren mit Eiſenbeſchlag, 1 Klavier,
1 Toilettenſpiegel, 1 gr. runder Tiſch mit
Anlegetafeln, 1 Elektriſirmaſchine u. dergl
mehr meiſtbietend gegen gleich baare Zah-
lung in Courant verkauft werden.

Halle, den 20. April 1845.
J. H. Brandt,

Auct.-Comm.

Es ſucht zu Johannis ein Verwalter,
der in der Umgegend von Merſeburg con-
ditionirt, eine Stelle, der ſowohl die Hof-
als Feld wirthſchaft uübernimmt und mit
den beſten Zeugniſſen verſehen iſt. Adreſ-
ſen bezeichnet R. befördert Herr Funck auf
dem Roland.

en

Ein Barbier Lehrling wird ſogleich ge
ſucht. Näheres Schmeerſtraße Nr. 485.

Heute zum Dienstag ladet ergebenſt zum
Geſellſchaftstag mit Muſik und Tanz ein

Friedrich Weber in Diemitz.

Bekanntmachung.
Der Geſchaftsbericht des Direktoriums

der Magdeburg-CöthenHalle-Leipziger Eiſen
bahn Geſellſchaft fur das Jahr 1844 wird
von dem Herrn Stadtrath Gaertner in
Halle auf Verlangen ausgegeben.

Ein Mädchen von geſetzten Jahren, die
bereits über 20 Jahre unter fremden Leu-

ſten zur Zufriedenheit gedient hat und jeder
Hauswirihſchaft vorſtehen kann, ſucht zum
1. k. M. eine ihren Leiſtungen entſprechen
de, anderweite Stellung. Frau Secretair
Glöckner, kleine Brauhausgaſſe Nr. 333
wird die Güte haben, hierauf Reflectiren
den jede gewünſchte Auskunft zu ertheilen

Einem hieſigen und auswaärtigen Pu-
blikum und Geſchaftsfreunden diene hier-
mit die ergebenſte Anzeige, daß ich nicht
mehr kleiner Berlin, ſondern am Bauhof,
beim Fuhrmann Probſt sub Nr. 309
wohne. Auch hier bitte ich ein hochver-
verehrtes Publikum mich mit vielen Auf-
tragen meines Geſchafts zu beehren, ich
werde mich bemuühen, jede Beſtellung punkt
lich und preiswürdig zu liefern und jedem
werthen Kunden dadurch die Zufrieden
heit zu erwerben fuchen und erhalten.

Rieke, Schmiedemeiſter.

Stroh- Verkauf.
Eine Quantität Erbſen, Hafer, Wicken

gerſten, reines Gerſten und langes Rocken
ſtroh ſehr billig bei

Wendenburg in Beeſenſtädt.

Kleeſaat- Verkauf.
Gelben Wieideklee, oder Lämmerklee, à

Ctnr. 6 Thlr. à Pfund 2 Sgr. bei
Wendenburg in Beeſenſtädt.

Zum Schluſſe der Leipziger Meſſe hatte ich noch Gelegenheit, mehrere ſehr billige Ein
käufe zu machen und empfehle ich ganz beſonders nachſtehende Artikel zu ſehr billigen

Preiſen
Sehr ſchöne Kleiderſtoffe in allen Gattungen, große Umfchlagetücher in durchwirkt, Som

Adlich von Prillwitz'ſches Patrimonial Mer und Deckentücher, von 1 bis 40 Thlr. Shwals in Seide und Barège, Schleier
u. ſ. w. Gardinenzeuge in glatt, geſtreift, gemuſtert und geſtickt mit und ohne Kanten.

Möbelſtoffe, ächt holländiſche Leinwand (reines Leinen) von 10 Sgr. bis 1 Thlr. à Elle,
7 und breite Bett und Ueberzugzeuge.

Für Herren.
Feine und superfeine Tuche, Bukskings Sommerzeuge zu Röcken und Beinkleidern,

Weſten und Halstücher und noch viele andre Artikel.
ſten Geſchmack und ganz tadellos bei ſehr billigen Preiſen.

bitte ich um geneigten Zuſpruch.

Sämmtliche Waaren ſind im neue-
Reelle Bedienung verſprechend,

S. M. Friedländer am Markt.



Anetion.
Mittwoch den 23. d. Nachm. 2 Uhr

wird der Mobiliar-Nachlaß des verſtorbenen
HauptzollamtsRendanten Franz, beſtehend
in Gold und Silbergeſchirr, eine ganz
vorzügliche 8 Tage gehende gro-
ße Stüubenuhr mit ſilbernem Zif-
ferblatte, Meubles, Haus und Kuchen
geräth, Kleidungsſtucken, Betten, Waſche
u. a. S. mehr, in dem Kaufmann Rü-
precht'ſchen Hauſe, kleine Klausſtraße Nr.
976, gerichtlich verauctionirt werden.

Gräwen, Auct.-Comm.
J

Ein noch ganz neuer Vorbau mit allem
Zubehör 8 F. breit, 10 F. hoch ſoll, da ein
größerer an deſſen Stelle kommt, billig ver
kauft werden. Näheres bei

S. M. Friedländer am Markt.

Ein weißer Wachtelhund mit gelben Oh
ren und gelbem Fleck auf dem Rücken, auf
den Namen „Barry“ hörend, iſt entlau-
fen. Man bittet denſelben gegen eine ange
meſſene Belohnung und Erſtattung der Fut-
terkoſten in der „Stadt Berlin“ hierſelbſt
abzuliefern.

Gefrornes
fertigt täglich und empfiehlt

Robeck, gr. Ulrichsſtraße.

Caſtor, Filz- und fran-
zöſiſche SeidenHüte,
Biſam und verſchiedene andere
Sommerhuüte;

Franzoöſiſche Shawls, Tuücher, Shlipſe und
Cravatten, ſowie auch feine franzoööſiſche
Glacé Handſchuhe in großer Auswahl

bei J. Staginnus, alte Poſt.
Ein Lehrling kann ſogleich in die Lehre

treten beim Pfannenſchmidt-Mſtr. Pola-
ſcheck, Bechershof Nr. 734.

Eine Sendung ſehr große fette Buück-
tinge, à Stück 5, 6, 8, 10 Pf. und
1 Sgr., in Schocken und Strehen billi-
ger bei

G. Goldſchmidt.
Starken, fetten Rhein und Weſerlachs,

ſehr große Bratheringe und Lüneburger
Neunaugen bei

G. Goldſchmidt.
Sehr ſchöne Meſſtnaer Apfelſinen und

Citronen exhielt
G. Goldſchmidt.

Geräucherten Rheinlachs bei

J. A. Pernice.

Die nächſte Verſammlung der Pro
teſtantiſchen Freunde in und um
Halle wird am 22, d. M. ſtatthaben,
und zwar Morgens um 10 Uhr in dem
freundlich dazu bewilligten Lokale des
Stadtſchießgrabens, Nachmittags um
5 Uhr im Saale des Gaſthofes zur Ei-
ſenbahn.

Garten- Verpachtung.
Jn der Nähe von Halle ſoll ein ziemlich

großer und wohlbeſtandener Obſt- und Gemüſe
garten ſofort verpachtet werden. Das Na
here bei Liebermann in der Steinmuhle.

Ein Kuhhirte, welcher gute Atteſte nach
weiſen kann, findet jetzt oder bis den 25.
Mai a. C. einen Dienſt in Dederſtedt
bei dem Gutsbeſitzer

L. Schroeter.

Schmiede- Verkauf
in Gutenberg bei Halle. Das Nahere
iſt zu erfragen bei Hrn. Andreas Hei-
nemann daſelbſt.

Dienstag und Mittwoch friſcher Kalk bei
Kirchner in Halle.

Bienen- Auction.
Sonntag, als den 27. dieſes Monats,

Nachmittags 2 Uhr, ſollen im Garten ne-
ben dem Herrn Oberſteiger Koenig bei
Wettin
6 Stück flugbare Bienenſtöcke,

nebſt mehreren leeren Walzen und Ster-
per, ſo wie eine große und kleine Wachs-
preſſe, mit Eiſen beſchlagen, öffentlich an
die Meiſtbietenden gegen gleich baare Zah
lung verkauft werden. Die Bedingun-
gen werden im Termine bekannt gemacht.

Anzeige. Meine hierſelbſt dicht an
der von Halle nach Weißenfels führenden
Chauſſee belegene Papiermühle
beabſichtige ich aus freier Hand zu verkaufen,
und bemerke hierbei, daß ſich dies Muhlen-
Grundſtück wegen ſeiner günſtigen Lage an
der Chauſſee, der Nahe der Eiſenbahn und
wegen ſeiner mit einem Garten verbunde-

nen Rääumlichkeit zugleich auch zur Anle-

gung einer Gaſtungsnahrung, und wegen
der Nähe des Geißelfluſſes zur Anlegung
einer Brauerei oder auch Gerberei und

Färberei, vorzüglich eignet, ohne daß da-
durch die Papierfabrikation in der Mühle

beeinträchtigt wird. Ueber alles Nä-
here ertheilt Nachricht

J. E. Schoener in Merfehurg,

Schulſache ans der Provinz
Sachſen.

Dank dem Hrn. Dr. Heine, Königl.
Kreisphyſikus in Zörbig, für ſeine Petition,
die derſelbe eingereicht hat. Aber auch
Dank den ſtadtiſchen Lehrern in Halle,
welche ebenfalls beim Landtage eine Peti
tion eingereicht haben. Der Erſtere hat
ſchon manchmal angeklopft, und es iſt ihm
aufgethan worden. Möge er, wenn es
Noth thut, nur wieder anklopfen. Die
Letzteren haben zum erſtenmal angeklopft,
und es iſt ihnen nicht aufgethan. Doch
auch ihnen herzlichen Dank, denn ſie ha
ben angeklopft, ſie haben uns bewieſen,
daß ſie als Elementarlehrer auch eine Meinung
haden, und haben ſich ſogar erkuhnt, dieſe
Meinung laut werden zu laſſen! Doch ſo
iſt's im Leben, wenn man zum Bewußt-
ſein einer Sache kommt, ſo muß dieſelbe
heraus ans Tageslicht; nicht wahr, ſo war's
bei Euch, Amtsbruder

Nochmals Hr. Dr. Heine und ge
liebte Amtsbruder unſern herzlichſten und
wärmſten Dank!

Mehrere Amtsbruder und
Lehrerfreunde.

Würfel-Zucker
in Packeten von 54 Wurfeln großer Fovrm,
wie von 200 Wurfein kleiner Form, in
fein Raffinade, ord. Raffinade und fein
Melis, das Pack. von 5 Sgr. 2 Pf. an
bis 7 Sgr. verkauft W. Fürſtenberg.

Haus- Verkauf.
Der Schneidermeiſter Schiller allhier

iſt geſonnen, ſein an hieſiger Eiſenbahnſtraße
Nr. L18 gelegenes Wohnhaus ſammt Zubehör
zu verkaufen. Es enthält daſſelbe 3 Stu
ben, 3 Stubenkammern, 2 Kuchen, 1 Ka
min, 1 Kaufladen, daran befindliche Waa
ren-Remiſe, 1 großen Keller, Hofraum
nebſt darin befindlichen Brunnen, 2 Garten
und 2 kommunberechtigte Kabeln. Ich habe
dazu einen Termin auf den 24. April 1815
fruüh 10 Uhr an Ort und Stelle anberaume,
wozu Kaufluſtige hiermit eingeladen werden.

Schkeuditz, den 31. März 1845.
Carl Schiller.

Satzkarpfen- Verkauf.
Es ſind in Brachſtedt eine Quanttität

2, und 3ſömmerize Satzkarpfen zu verkau-
fen, und ſind Beſtellungen darauf bis zum
1. Mai bei Unterzeichnetem zu machen,

Brachſtedt, den 21. April 1845.
F. Eich ler.

Es wird ein Marqueur geſucht auf der
Rabeninſel bei

G. Haſſe in Böllberg.
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